
 

 

GROSSER RAT 
 

 

GR.24.93 

VORSTOSS 

Interpellation Martin Bossert, EDU, Rothrist (Sprecher), Rolf Haller, EDU, Zetzwil, Nicole 
Heggli-Boder, SVP, Buttwil, vom 26. März 2024 betreffend "diverses" Geschlecht an der 
Aargauer Volksschule 

Text und Begründung: 

Bei der Anmeldung zur Musikschule an der Kreisschule Aarau-Buchs hat die Schülerin und der 
Schüler neben "männlich" und "weiblich" zusätzlich eine Auswahlbox "divers" (siehe Screenshot). 
Dies hat viele Eltern irritiert. 

 

In diesem Kontext bitten wir den Regierungsrat um die Beantwortung folgender Fragen: 

1. Welche Kenntnis hat das Departement Bildung, Kultur und Sport (BKS) von Schulen im Kanton 
Aargau, welche neben "männlich" und "weiblich" auch ein "diverses" Geschlecht auf offiziellen 
Formularen zur Auswahl anbieten? 

2. Gibt es im BKS Vorgaben, ob neben "männlich" und "weiblich" auch ein "diverses" Geschlecht 
auf offiziellen Formularen von Schulen verwendet werden darf? Falls ja: Warum? 

3. Gibt es im BKS Vorgaben, dass auf offiziellen Formularen von Schulen lediglich "männlich" und 
"weiblich" verwendet werden soll? Falls nein: Warum nicht? 

4. Aufgrund welcher Kriterien kann sich eine Schülerin oder ein Schüler als "divers" bezeichnen? 

5. Ab welchem Alter kann sich eine Schülerin oder ein Schüler als "divers" bezeichnen?  

6. Wie verbindlich ist es, wenn sich eine Schülerin oder ein Schüler als "divers" bezeichnet (in wel-
chem Rhythmus kann dies gewechselt werden)? 

7. Welche Aussagen kann das BKS zum Zweck der Kreisschule Aarau-Buchs machen, dass sie 
bei der Anmeldung zum Musikunterricht neben "männlich" und "weiblich" ein "diverses" Ge-
schlecht anbietet? 

8. Welche Auswirkungen hat die Angabe "divers" auf den Musikunterricht? 

9. Welche Auswirkungen hat es allgemein auf den Schulbetrieb, wenn sich eine Schülerin oder ein 
Schüler als "divers" bezeichnet? 
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10. Welche Haltung vertritt der Regierungsrat grundsätzlich zur Angabe von "divers" in der 
Aargauer Volksschule? 


